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Mit den steigenden Temperaturen im Sommer wird der Schutz von Beschäf-
tigten vor Hitze am Arbeitsplatz immer wichtiger. Hohe Temperaturen kön-
nen die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken mit 
sich bringen. Arbeitgeber sind daher verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen.

Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.5 „Raumtemperatur“ legt dabei folgende 
Grenzwerte und Maßnahmen fest:
 » 26 °C – diese Temperatur sollte in Arbeitsräumen nicht überschritten werden. Ist 

dies aufgrund hoher Außentemperaturen unvermeidbar, müssen Sonnenschutzmaß-
nahmen vorhanden sein.

 » 30 °C – ab dieser Temperatur sind Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung er-
forderlich, wie z. B. Bereitstellung von Getränken, Lockerung der Kleiderordnung 
oder Anpassung der Arbeitszeiten.

 » 35 °C – Räume mit Temperaturen über 35 °C sind ohne zusätzliche Schutzmaßnah-
men wie Luftduschen oder Hitzepausen nicht mehr als Arbeitsräume geeignet.

Mögliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten:
 » Bereitstellung geeigneter Getränke bei Temperaturen über 26 °C; ab 30 °C ist dies 

verpflichtend.
 » Installation von Jalousien, Markisen oder Sonnensegeln, um direkte Sonnenein-

strahlung zu vermeiden.
 » Verlagerung der Arbeitszeiten in die kühleren Morgen- oder Abendstunden.
 » Zusätzliche Wärmequellen, wie z. B. Drucker, sollten möglichst aus den Räumen 

entfernt werden.
 » Anpassung evtl. Kleidungsvorschriften, um leichtere und atmungsaktive Kleidung 

zu ermöglichen.
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 » Zur Kühlung der Arbeitsräume sollten technische Maßnahmen ergriffen werden 
(z. B. Einsatz von Ventilatoren, Klimaanlagen).

Bei Arbeiten im Freien muss der Arbeitgeber besonders auf den Hitzeschutz achten. Bei 
direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen sind Schattenplätze bereitzustel-
len, körperlich anstrengende Tätigkeiten möglichst in die kühleren Stunden zu verlegen 
und ausreichend Trinkwasser bereitzustellen. Beschäftigte müssen durch geeignete Klei-
dung, Kopfbedeckung und Sonnenschutzmittel vor UV-Strahlung geschützt werden. Ab 
etwa 35 °C darf nur weitergearbeitet werden, wenn wirksame Schutzmaßnahmen, wie 
zusätzliche Pausen oder Schattenspender vorhanden sind.

Nach dem Kündigungsschutzgesetz sind leitende Angestellte vom Kün-
digungsschutz ausgenommen. Ein ehemaliger Geschäftsführer kann sich 
jedoch nach seiner Abberufung wieder auf den allgemeinen Kündigungs-
schutz berufen. Das hat das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG) in einem 
aktuellen Urteil entschieden.

Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Ein Ex-Geschäftsfüh-
rer war seit April 2021 als „Vice President für A“ bei einer Gesellschaft angestellt. Auf 
Grundlage eines einheitlichen Arbeitsvertrags war er zugleich zum Geschäftsführer be-
stellt worden. Im November 2022 kündigte die Gesellschaft seine Abberufung an, die 
Anfang Dezember durch die Benennung eines Nachfolgers und die Austragung im Han-
delsregister vollzogen wurde. Der Ex-Geschäftsführer wurde anschließend als „Special 
Project Manager“ geführt, nahm aber faktisch keine Tätigkeit mehr wahr. Kurz nach der 
Abberufung wurde ihm die Kündigung ausgesprochen.

Das Landesarbeitsgericht Hessen entschied in der Berufung zugunsten des ehemaligen 
Geschäftsführers. Die Kündigung ist unwirksam, da der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt 
ihres Zugangs nicht mehr Geschäftsführer war. Maßgeblich ist die tatsächliche Stellung 
im Zeitpunkt der Kündigung, nicht die ursprüngliche Vertragsform oder der frühere Or-
ganstatus.

Grundsätzlich unterliegen Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt 
sind, der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine 
abhängige Beschäftigung liegt vor, wenn persönliche Abhängigkeit vom Ar-
beitgeber besteht, etwa durch Weisungsgebundenheit und Eingliederung in 

dessen Betriebsabläufe. Diese Merkmale grenzen die abhängige Beschäftigung von einer 
selbstständigen Tätigkeit ab, die durch unternehmerisches Risiko und Entscheidungs-
freiheit geprägt ist.

Auch bei GmbH-Geschäftsführern gelten diese Maßstäbe. Entscheidend ist, ob sie maß-
geblichen Einfluss auf die Gesellschafterversammlung und damit auf die Geschicke der 
Gesellschaft ausüben können.

Gesellschafter-Geschäftsführer gelten nur dann als selbstständig, wenn sie mindestens 
50 % der Gesellschaftsanteile halten oder über eine echte, umfassende Sperrminori-
tät verfügen. Eine bloße Minderheitsbeteiligung reicht nicht aus, es sei denn, der Ge-
sellschaftsvertrag sichert eine Mitbestimmung bei allen Gesellschafterentscheidungen. 
Fremdgeschäftsführer (ohne Kapitalbeteiligung) gelten grundsätzlich als abhängig be-
schäftigt.

Zu dieser Problematik lag dem Bundessozialgericht (BSG) folgender Sachverhalt vor: 
Ein Geschäftsführer war bei einer GmbH tätig, deren Gesellschafter eine Holding-GmbH 
(50 %) und zwei natürliche Personen (je 25 %) waren. Der Geschäftsführer war Ge-
sellschafter-Geschäftsführer der Holding-GmbH, die wiederum gemeinsam mit seiner 
Ehefrau geführt wurde. Beide hielten jeweils 50 % der Anteile und waren alleinvertre-
tungsberechtigte Geschäftsführer der Holding-GmbH. Die Deutsche Rentenversicherung 
stellte im Rahmen einer Betriebsprüfung fest, dass der Geschäftsführer sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt sei, da er nicht über eine ausreichende Rechtsmacht verfüge, 
um seine Tätigkeit unabhängig zu gestalten. Ohne ausreichende Rechtsmacht ist der 

2. Ex-Geschäftsführer genießt  
wieder Kündigungsschutz

3. GmbH-Geschäftsführer – Beurtei-
lung der Sozialversicherungspflicht



Geschäftsführer in die Gesellschaft eingegliedert und daher sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt. Das BSG bestätigte die Auffassung der Deutschen Rentenversicherung.

Die Richter des Oberlandesgerichts Oldenburg (OLG) hatten die Frage zu 
klären, ob das Schwimmbad und die Hersteller einer Wasserrutsche für ge-
sundheitliche Schäden haften, wenn die Rutsche entgegen der Nutzungs-
hinweise falsch verwendet wird.

Vor dem Treppenaufgang und im Startbereich einer Wasserrutsche waren jeweils ein 
Hinweisschild mit den zulässigen Rutschpositionen sowie an den Rutschen selbst Pikto-
gramme angebracht, mit denen die Rutschhaltung „Kopf voran in Bauchlage“ untersagt 
wurde. Ein Mann rutschte jedoch in Bauchlage, mit dem Kopf und den ausgestreck-
ten Armen voran, die Rutsche hinunter. Im Wasser glitt er weiter und prallte mit dem 
Kopf gegen die Beckenwand. Es wurde dann eine Querschnittslähmung diagnostiziert. 
Der Mann verlangte u. a. von der Herstellerin der Wasserrutsche, der Betreiberin des 
Schwimmbads und den Inspektoren der Wasserrutsche Schadensersatz und Schmer-
zensgeld i. H. v. 335.000 €.

Das OLG entschied, dass dem Mann ein Schadensersatzanspruch gegenüber der Betrei-
berin des Schwimmbads und der Herstellerin der Wasserrutsche zusteht. Er muss sich 
jedoch ein Mitverschulden in Höhe von 50 % gegenüber der Herstellerin und 40 % ge-
genüber der Schwimmbadbetreiberin anrechnen lassen, weil er die Hinweisschilder und 
die Piktogramme zur korrekten Rutschhaltung missachtete.

Die Wasserrutsche hätte so konzipiert sein müssen, dass nicht nur bei bestimmungsge-
mäßem Gebrauch, sondern auch bei vorhersehbarem Fehlgebrauch, wie es in Schwimm-
bädern regelmäßig vorkommt, keine schwersten irreversiblen Verletzungen drohen, so 
die OLG-Richter. Auch wenn der Mann die Hinweisschilder nicht beachtete, durfte er 
als Benutzer einer Wasserrutsche in einem Spaßbad davon ausgehen, dass das Rut-
schende so konzipiert ist, dass ein Aufprall an der gegenüberliegenden Beckenwand 
auch bei Nutzung der Rutsche in Bauchlage ausgeschlossen ist. Ein Hinweisschild und 
Piktogramme zu verbotenen Rutschpraktiken sind keine ausreichende Maßnahme zur 
Gefahrenabwehr, wenn schwerste Verletzungen drohten. Der Gefahr des Kopfanstoßes 
hätte bereits bei Planung der Wasserrutsche durch einen größeren Abstand zwischen 
Beckenrand und Rutschende entgegengewirkt werden müssen.

Ein Hostprovider – hier Meta – muss nach einem Hinweis auf einen rechts-
verletzenden Post auf der Social-Media-Plattform Facebook auch ohne wei-
tere Hinweise sinngleiche Inhalte sperren. Sinngleich sind etwa Beiträge mit 

identischem Text und Bild, aber abweichender Gestaltung (Auflösung, Größe/Zuschnitt, 
Verwendung von Farbfiltern, Einfassung), bloßer Änderung typografischer Zeichen oder 
Hinzufügung von Elementen etwa sog. Captions, welche den Aussagegehalt nicht ver-
ändern, entschied das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. in Fortführung der Rechtspre-
chung zum sog. „Künast-Meme“ und unter Berücksichtigung des zwischenzeitlich in 
Kraft getretenen Digital Services Act.

Werden in einem Wohnhaus tragende Wände entfernt und durch eine 
Stahlträgerkonstruktion ersetzt, muss dies einem potenziellen Käufer der 
Immobilie ungefragt mitgeteilt werden. Verschweigt der Verkäufer diesen 

Umstand, stellt dies eine arglistige Täuschung dar, die den Käufer zur Anfechtung des 
Kaufvertrags berechtigt. Dies haben die Richter des Pfälzischen Oberlandesgerichts 
Zweibrücken festgestellt.

Ein Ehepaar wollte ihr Wohnhaus verkaufen. Sie erzählten dem kaufinteressierten Ehe-
paar jedoch nicht, dass es vor einigen Jahren ihr Wohnzimmer vergrößert und dazu eine 
tragende Trennwand im 1. OG des Hauses hatte entfernen lassen. Die Decke wurde nur 
noch durch zwei Eisenträger gestützt, die direkt auf das Mauerwerk aufgelegt und zu-
sätzlich durch Baustützen gestützt wurden, die eigentlich nur für den vorübergehenden 
Gebrauch gedacht sind. Diese Trägerkonstruktion wurde anschließend durch Verblen-
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dungen verdeckt und war nicht mehr ohne Weiteres sichtbar. Um einen Nachweis über 
die Statik hatten sich die Eigentümer im Nachgang nicht bemüht.

Als die neuen Eigentümer dann selbst ein paar bauliche Veränderungen durchführen 
wollten, beauftragten sie u. a. auch einen Statiker. Dieser stellte fest, dass die Trägerkon-
struktion unzulässig und nicht dauerhaft tragfähig sei. Das Ehepaar hat den Kaufvertrag 
über das Hausgrundstück daraufhin angefochten und das Verkäuferehepaar erfolgreich 
auf Rückabwicklung verklagt.

Einem Unterhaltspflichtigen ist gegenüber seinen minderjährigen Kindern 
der notwendige Selbstbehalt auch dann zu belassen, wenn die Wohnkosten 
den insoweit im Selbstbehalt berücksichtigten Betrag unterschreiten. Denn 
es unterliegt grundsätzlich dessen freier Disposition, wie er die ihm zu belas-
senden, ohnehin knappen Mittel nutzt. Ihm ist es deswegen nicht verwehrt, 

seine Bedürfnisse anders als in den Unterhaltstabellen vorgesehen zu gewichten und sich 
z. B. mit einer preiswerteren Wohnung zu begnügen, um zusätzliche Mittel für andere 
Zwecke einsetzen zu können.

Anders ist es, wenn der Unterhaltspflichtige in einer neuen Lebensgemeinschaft lebt 
(ehelich oder nichtehelich): Dann kann der Selbstbehalt reduziert werden, weil durch 
das gemeinsame Wirtschaften regelmäßig Kostenersparnisse entstehen – z. B. bei Miete 
oder Lebensmitteln. Maßgeblich ist, ob der Unterhaltspflichtige durch diese Gemeinschaft 
spürbar günstiger lebt, ohne seinen Lebensstandard zu senken.

Das bloße Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft reicht dafür aber nicht aus. Zwar 
spart man auch hier in der Regel Mietkosten, doch diese Einsparungen gehen häufig mit 
Verlusten an Wohnfläche und Komfort einher. Eine pauschale Absenkung des Selbstbe-
halts kommt deshalb in solchen Fällen nicht in Betracht.

In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) entschiedenen Fall 
hatte ein Autofahrer Rechtsbeschwerde gegen einen Bußgeldbescheid und 
ein verhängtes Fahrverbot eingelegt. Der Fahrer war wegen fahrlässiger 
Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlos-
sener Ortschaften um 86 km/h zu einer Geldbuße von 900 € verurteilt wor-

den, verbunden mit einem dreimonatigen Fahrverbot. Er befuhr die A 7 mit 146 km/h. Im 
Bereich einer LKW-Kontrolle war aus Sicherheitsgründen die Höchstgeschwindigkeit auf 
60 km/h reduziert und ein Überholverbot für LKW und Busse angeordnet worden. Der Au-
tofahrer berief sich bei der Beschwerde auf eine „völlig verwirrende Beschilderung“.

Das OLG stellte klar, dass die Beschilderung mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 
60 km/h und einem Überholverbot für LKWs und Busse nicht „verwirrend“ ist. Wer Ver-
kehrsschilder nicht versteht oder verstehen will, handelt vorsätzlich, da er sich bewusst 
und gewollt gegen die Rechtsordnung stellt. Die Rechtsbeschwerde wurde verworfen.
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Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:
• bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7;  
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 12.6.2025


